
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Die Fraktion der Liberalen verzichtet auf die 
Wortmeldung.

Bischoff (SPD):

Darf ich eine Zwischenfrage an den Kollegen stellen?

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Ja.)

Herr Kollege, teilen Sie mit mir die Meinung, daß die parla
mentarische Kontrolle zwar am Anfang genannt ist, im ganzen 
Gesetz nur noch ein einziges Mal auftaucht, und wenn Sie das 
gesamte Gesetz durchlesen, es im Endeffekt die Arbeit der Parla
mentarischen Ausschüsse durch bürokratische Verschreibun
gen und Reglementierungen, wie das zu sein hat, so, wie das Ge
setz jetzt ist, nur hindert und nicht fördert.

(Vereinzelt Beifall)

Haschke (DSU):

Ich bin sogar der Meinung, daß - wenn dieses Gesetz so verab
schiedet wird - die Parlamentarischen Ausschüsse überhaupt 
keine Existenzberechtigung mehr haben. Die können sich dann 
auflösen.

(Zuruf von der SPD: Skandal!)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann :

Danke schön. Also nun doch von der Fraktion der Liberalen 
der Abgeordnete Opitz.

Dr. Opitz für die Fraktion die Liberalen:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Wichtigkeit dieses Problems möge es entschuldigen, daß ich zur 
so fortgeschrittenen Stunde dazu auch noch spreche. Im großen 
und ganzen begrüßen wir diese gesetzliche Initiative. Bisher hat 
es nur Äußerungen über diesen Aktenbestand gegeben. Die 
reichten von Empfehlungen zur Vernichtung bis zur völligen Of
fenlegung. Es haben Bürgerbewegungen nach meinem Erach
ten sehr legitimiert darüber gesprochen.

Mich hat es aber immer sehr geärgert, daß auch Minister der 
Bundesrepublik Deutschland glaubten, dazu sich äußern zu 
müssen, weil ich der Ansicht bin, das ist ein DDR-Problem, und 
das ist ein Schicksalsproblem erster Größe, und wir müssen es in 
unserer weiteren Entwicklung regeln.

(Vereinzelt Beifall, vorwiegend bei der SPD)

Ich freue mich, daß jetzt überhaupt eine rechtliche Regelung 
zustande kommt, daß damit Transparenz gewährleistet wird und 
daß auch Vorstellungen entstehen, wie das nach der Wiederver
einigung ablaufen soll; denn wenn wir sagen, daß der Bundes
nachrichtendienst keinen Zugriff hat - ich möchte das auch noch 
nachdrücklich unterstreichen -, dann ist doch ganz klar, daß eine 
Regelung, eine Kommission gefunden werden muß, die dann 
auch über die Wiedervereinigung hinaus diese Sache bearbei
tet.

Ich glaube, auch die Legislative wird sich damit in der Zukunft 
noch häufig beschäftigen müssen; denn es werden immer neue 
Probleme entstehen, die dann einfach rechtlich geregelt werden 
müssen.

Gerade daß der Ausschuß, der diese Aktivitäten des Staatssi
cherheitsdienstes untersucht, hier unser Parlamentarischer 
Ausschuß, federführend ist, möchten wir als Liberale auch noch 
einmal nachdrücklich unterstreichen.

Im Zusammenhang mit dem Staatssicherheitsdienst ist die Ju
stiz in unserem Land, sind die Organe des Innenministeriums, 
das Innenministerium selber in zu umfangreichem Maß Täter 
geworden. Das sind nicht die Instanzen, denen man das so ohne 
weiteres in die Hand geben kann.

Der Zweck ist im § 1 Umrissen: der Schutz der persönlichen 
Rechte (es wurde darüber schon gesprochen), die Möglichkeit 
der Rehabilitation. Aber nach meinem Erachten steht auch völlig 
ungeregelt noch die Frage der Schadensregelung im Raum.

Wenn jemand durch die Aktivität des Staatssicherheitsdien
stes zu schwerem Schaden, berufliche Entwicklung nur als den 
vielleicht häufigsten Tatbestand, gekommen ist, was wird dann 
gemacht? Selbstverständlich Beweismittel im Strafverfahren 
und das eben unter parlamentarischer Kontrolle.

Das Problem der Privatsphäre, die geschützt werden muß, 
kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen; denn letz
ten Endes hat, wie das verschiedene Sicherheitsdienste der Welt 
machen sollen, der Sicherheitsdienst unseres Landes auch Da
ten aus der Intimsphäre gesammelt, sicherlich mit der Absicht 
der Erpressung.

Und deswegen stellt sich für mich auch ein ganz komplizier
ter rechtlicher Sachverhalt hier dar. Es ist ein Material, das 
durch Staatskriminalität zustande gekommen ist, und es ist ei
ne Kriminalität gegen Bürger unseres Landes, und wie mar 
sich in dieser Sache verhalten soll, das wird uns noch häufig be^. 
schäftigen.

Daß der Sonderbeauftragte unabhängig ist, das ist selbstver
ständlich. Aber ich glaube, überall sollte man das doch durchset
zen, daß diese ganze Kommission auch selber kontrolliert wird - 
das steht nicht im Gesetz -, daß sie niemals zum Staatssicher
heitsdienst der DDR gehört hat.

Ich halte es noch für wichtig, daß auch nicht nur parlamentari
sche Kontrolle so einfach dasteht, sondern daß über die Über
gangsprobleme, die in diesem Zusammenhang entstehen, regel
mäßig das gesamte Parlament informiert wird

(Vereinzelt Beifall bei der SPD)

und möchte noch auf § 6 Abs. 2 hinweisen, daß ich das Problem so 
sehe, daß Straftaten doch auch noch einen Schaden gesetzt ha
ben können, wenn sie selbst auch schon verjährt sind.

Und nach meinem Erachten kann man nach dieser Gesetzes
vorlage dann nicht mehr klärend wirken, wenn die Sache eben 
schon verjährt ist.

Wir stimmen zu, daß es an die vorgeschlagenen Ausschüsse— 
kommt, votieren noch einmal nachdrücklich, daß dieser Aus
schuß, der sich mit dem Staatssicherheitsdienst befaßt, feder
führend wird und daß in diesen Beratungen der Ausschüsse 
noch wesentliche Korrekturen dieses Gesetzvorschlages durch
geführt werden. - Danke sehr.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Eine Frage noch.

Frau Morgenstern (SPD):

Ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie mit mir der Meinung, daß 
sich das Verhältnis von Exekutive und Legislative praktisch ins 
Gegenteil verkehrt, wenn es heißt, vorgeschlagen vom Ministe
rium des Innern, bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung 
trägt die Verantwortung für die Sicherheit des Archivgutes des 
ehemaligen MfS ausschließlich der Minister des Innern? Ich 
empfinde es so, daß damit wieder einmal die Kompetenzen des 
Sonderausschusses oder der Sonderausschüsse begrenzt wer
den.

(Vereinzelt Beifall)
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